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Zwangsverpflichtungen von engagierten Niedergelassenen 
sind bestenfalls überflüssig - Der bvvp fordert: Keine unsinni-
gen staatlichen Eingriffe in ein funktionierendes System  
 
Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten, bvvp,  
wendet sich in aller Deutlichkeit gegen Zwangsverpflichtungen 
von Ärzten. Diese sind völlig unangemessen, nicht nötig und  
demotivieren alle engagierten Ärzte. Zwangsverpflichtungen 
passen nicht zu einem freien Beruf. Staatliche Eingriffe in die 
Berufsfreiheit der Ärzte schaden der Versorgung und sind abzu-
lehnen. 
 
Die Coronakrise macht es Politik und Bürgern nicht einfach. Mit zu-
nehmender Dauer der Pandemie kollidieren Infektionsschutz und 
Grundrechte zunehmend stärker. Mit den Einschränkungen ihrer 
Freiheitsrechte umzugehen, ist für die Bürger und Bürgerinnen nicht 
leicht. Es ist schwer, ein ausgewogenes Maß zu finden zwischen, 
einerseits, den notwendigen Schutzvorkehrungen bei noch hoher In-
fektionsgefahr und, andererseits, einer zu starken Begrenzung der 
Rechte.  
 
Die Politik bemüht sich daher, in den unterschiedlichen Bundeslän-
dern den lokal und regional unterschiedlichen Anforderungen  
gerecht zu werden. In Nordrhein-Westfalen konnte ein Landesge-
setz in letzter Minute verhindert werden, das die dortige Ärzteschaft 
zwangsverpflichten wollte, die dort, ebenso wie im übrigen Bundes-
gebiet, mit hohem Idealismus, Engagement und Freiwilligkeit gegen 
die Pandemie kämpft. Das bayerische Katastrophenschutzgesetz, 
das schon seit langem in Kraft ist, wurde nun allerdings angewendet 
und hat - vorgeblich im Interesse des Gesundheitsschutzes - in ein 
eigentlich gut funktionierendes ambulantes Versorgungssystem mit 
Zwangsmaßnahmen eingegriffen. Die Kassenärztliche Vereinigung 
Bayern und niedergelassene bayerische Ärzte wurden Versor-
gungsärzten im staatlichen Auftrag mit vielen Befugnissen nachge-
ordnet. Die Begründung der Maßnahme wirkt vorgeschoben, der 
Zeitpunkt unverständlich, die Maßnahme selbst über das Ziel hin-
ausgeschossen. 
 



 

Seite 2 von 2 

Die ambulanten Praxen von HausärztInnen, FachärztInnen und PsychotherapeutIn-
nen unter dem Dach der Kassenärztlichen Vereinigung und die Kassenärztliche Ver-
einigung selbst leisten hervorragende Arbeit und haben in Zeiten fehlender Ressour-
cen im Vorfeld von Klinikeinweisungen den Druck, den Corona auf das Gesundheits-
system ausübt, ausgezeichnet abgefangen. 
 
Masken, Schutzkleidung und Desinfektionsmaterial waren von Beginn an und überall 
in Deutschland Mangelware. Das Versäumnis, für Katastrophenfälle keine Vorräte 
vorzuhalten, war mitnichten eines der KassenärztInnen oder der Kassenärztlichen 
Vereinigungen. Der Versuch, wie in Bayern geschehen, die eklatanten Versäumnisse 
im politischen Raum durch übertriebenen Aktionismus und Machtgesten zu verschlei-
ern – in Form von Zwangsmaßnahmen gegen die KV bzw. ihre Vertragsärzte – geht 
fehl.  
 
Die Bedarfe müssen regional geprüft und geplant werden durch die Selbstverwaltung 
mit ihren Körperschaften, also den Ärztekammern, KVen und deren Bezirksstellen in 
kooperativer Abstimmung mit den regionalen Behörden. Benedikt Waldherr, Vorsit-
zender des bvvp stellt daher fest: „Eine der Situation angepasste medizinische Ver-
sorgung kann nur auf der Basis von Freiwilligkeit mit Berücksichtigung der Qualifika-
tion und in gegenseitiger Kooperation mit den Gesundheitsämtern erfolgen.“ Und er 
stellt die Frage: „Wer soll denn noch den ärztlichen Beruf ergreifen wollen, wenn man 
damit rechnen muss, nicht nur die eigene Gesundheit und das eigene Leben riskie-
ren zu müssen, sondern auch noch auf unwürdige Weise staatlich gegängelt zu wer-
den?“ 
 
Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten erklärt sich daher solidarisch mit 
den AllgemeinärztInnen und FachärztInnen. Benedikt Waldherr macht deutlich: „Wir 
stellen uns an die Seite unserer Kassenärztlichen Vereinigungen und wenden uns 
strikt gegen Zwangsverpflichtungen von Ärzten im Rahmen der Corona-Krise. Statt-
dessen fordern wir die Politik zur guten Zusammenarbeit und Absprache mit den 
KVen und den niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen auf.“ 
 
Mit mehr als 5300 Mitgliedern ist der bvvp die größte integrative Interessenvertretung 
von ärztlichen, psychologischen und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutIn-
nen. 
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